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Polizciverordnnng.
(Schluß.)

8 4. Lebende Einfriedigungen dürfen ohne Zustimmung
des Angrenzers nicht näher als 45 Zentimeter weit ».um den
angrenzenden GrMdstücken angelegt werden und nur 45
Zentimeter breit und 105 Zentimeter hoch fein.

Zuwiderhandlungen gegen diefe Vorschrift werden mit
(»Geldstrafen bis zu 10 Mae?, rm! Unvermögensfalle mir ver¬
hältnismäßiger Haft bestraft. Außerdem ist der ünwider¬
handelte verpflichtet, den vorigen Zustand auf feine Kosten
wieder herzustell̂n. ^

8 5. 1. Lehme, Kies-, Sand - und Tongru.be« dürfen nicht
niit senkrechten Wänden oder mit Ucberhängen angelegt werden,
sondern find stets so zu bearbeiten, daß die .Wäns» eine an¬
gemessene Böschung in einem stinmpfen Winkel mit der
Grundfläche bilden.—

2. Vorbehaltlich anderweitiger Einigung der Angrenz,ev
dürfen Gräben an der Grenze -des Nachbars nur angelegt,werden:

a)  auf 0,5 Meter Entfernung und bis 0,5 Meter Tiefe
wenn solche senkrechte Wände haben. Bei tieferen Gräben
muß die Entfernung verhältnismäßig steigen.

b) auf 0,25 Meter Entfernung , wenn solche auf 0,50 Meter
Tiefe mindestens 0,50 Nieter Böschung haben.. Bei größerer
Tiefe muß die Böschung je nacht der Bodenbeschasier.heit stis
zu 0,7 Meter steigen.

Auf Wiesen beziehen sich diese Bestimmungen nicht. In
denselben können die Wässerungsgräben bis an die Grenzsteine
der anstoßenden Wiesen angelegt werden. Größere Gräben,
welche zur Ab- und Zuleitung - es Wassers gdienen, <soga-
nanntc Flittgräben) müssen auf 0,5 Meter Tiefe 0,75 Meter >
Böschung erhalten und so fort im Verhältnis . Kleinere Gräben
sogenannte Gewannengräben, die zur eigentlichen Wieseit-
bewässerung dienen, sollen' verhältnismäßig auf 0,5 Meter
Tiefe mit 0,5 Meter Böschung angelegt werden.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften
unter 1 wnd 2 werden mit Geldstrafe bis zu 10 Mark, im
Unvermögensfalle mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft.

Außerdem ist dfv Zuwiderhandelnde verpflichtet, den
vorigen Zustand auf seine Kosten widerherzustellen

8 6. Mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unoermögens-
falle mit verhältnismäßiger Haft wirs bestraft, wer ohne
Erlaubnis der Ortspolizeibchörde Schutt, Steine oder andere
Gegenstände auf Feld- oder andere zum gemeinen Gebräuche
bestimmte Wege ausschüttet.

Kö Mit der in § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom
I. April 1880 vorgesehenen Strafe bis zu 150 Mark ,oder mit
Hast wird bestraft, wer den polizeilichen Anordnungen zur Ver¬
tilgung schädlicher Tiere und Pfkanzen änsbesonoere der
Reblaus (Phylvxera vastatrir) des Kartoffel- oder Colorados-
Käfers, der Blutlaus , des Springwurm -Wicklers (Pyralis
Vita na), des tzeu- und SauerwurmS auch WWf glenanng
(Tortrix ambiguella), des Reben-Mehltaul- oder Trauüenpitzes
(Lidium Truckeri), des falschen Reben-Mehltau iPeronoSpera
vivicola). der Ntisteln lviscum albüm), der Klees-noe, Wucher¬
blume, Tisteln, des Löwenzahns, Huflattichs, der Herbstzeit¬
lose nicht nachkommt.

K 8. Gleichwie die im <8 7 ermähnte Strafe grifft den¬
jenigen, welcher trotz der polizeilichen Aufforderung es unter¬
läßt. auf den von ihm landwirtschaftlichbenutzten Grundstücken
1er Ortsgemarckung mit den von den zuständigen Behörden zur
Vertilgung .der Feldmäuse angeordneten Maßregeln vorzu¬
gehen.

8 ist In den Gemarkungen, in welchen aus Beschluß der
Gemeindebehörde eine Vertilgung schädlicher Tiere und Pflanzen
angeordnet wird, hat jeder Nutzungsberechtigte den getroffenen
Anordnungen Folge zu leisten, das Betreten der Grandstücke
zu gestatten und demselben überhaupt kein Hindernis irgend
welcher Art entgegenzustellen. Zuwiderhandelnde werden mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle verhältnis¬
mäßiger Haft bestraft.

tz 10, Wer in einem fremden Walde die Befugnis zur
Nutzung von Raff- und Losehvlz, VOl dein in Heu Schläge^
zurückbleibenden Abraum, Stockholz, Steinen , Waldrroe, Ton,
Lehm, Sanft oder anderen Fossilien, Holzsämereien, Gras,,
Gras , Grassamen, Futterlaub , Tekorationslaub , Plaggen, Streu¬
rasen, Moos, Laubstreu, Nadelstreu, oder sonstigem Streu¬
material aus der ihm vom Waldeigentümer oder dem Ober¬
förster persönlich erteilten Erlaubnis ableitet, ist Verpflichtet,
bei Ausübung der fraglichen Nutzung >ben Erlaubnisschein
bei sich zu führen, und diesen ans Verlangen des Forstschutzbe¬
amten vorzuzeigen.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 41 des Feld- und
gorstpvlizeigesetzes vom 1. April 1880 mit Geldbuße bis Mt 10
Mark, im Unvermögensfalle mit Hast bis zu 3 Tapen bestraft.

Strafe bis zu 30. Mark im Unvermögensfalle verhältnis¬
mäßige Hast trifft denjenigen, welcher den ihm persönlich er¬
teilten Erlaubnisschein an andere Personen zum Zwecke der
Nutzung abgibt, oder die Stützungen in anderen Distrikten an
anderen Tagen , oder mit anderen Werbungswerkzeugen' und
Fortschaffungsgeräten, als in dem Erlaubnisschein angegeben¬
sind, ausübt, sofern nicht die Strafbestimmungen in § 40
des Feld- und Forstpolizeigesetzes Platz greifen.

8 11. Mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im UnvermögeoSfalle
vcrhälnismäßiger Hast wird bestraft, wer im Kreise Bieden¬
kopf entgegen der bestehenden Vorschrift das ihm zugeteilt»:
Losholz ohne Erlaubnis dös Oberförsters veräußert, oder ver¬
kohlt. Dieselbe Strafe trifft den Käufer, welcher Losholz
kaust und Isen Köhler, welcher Losholz verkohlt, obgleich hn
Käufer oder der Köhler wußte, daß es verwilligte? Losholz war.

Werden in Gemeindewaldungen das Holchruen und
das Holzsetzen im Gemeindedienste verrichtet, so hat jeder ein¬
zelne Pflichtige den von der Forstbehörde nach Maßgabe her
bestehenden Hauovdnnng getroffenen Anordnungen' nachzu¬kommen.

Zuwiderhandelnde werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark,
im -Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft bestraft.

8 13. Mit Geldstrafe bis zu 10 Mark, im Unverwögens-
falle mit verhältnismäßiger Hast wird bestraft, wer unbe¬
fugt an Bergabhängen das gefällte Holz durch Stürzea Lus
dem Schlage schafft oder Wellen wälzt.

8 14., Mit Geldbuße bis zu 10 Mark, im Unvermögensfacle
mit verhältnismäßiger Haft wird bestraft, wir in der Zeit vom
15. März bis 1. Juni in einem Walde außerhalb der Fahrwege
-Zigarren oder aus einer Pfeife ohne geschlossenen Deckel eaucht.

8 15. Mit Geldstrafe bis zu 10 Mark, tat Unvermögensjälle
mit verhältnismäßiger Haft werden Köhler bestraft, welche
Laub, Haide, Moos oder sonstige feuerfangende Gegenstände
die sich in einer Entfernung! von vier Schwitten ober weniger
von dem Meiler befinden, nicht wegschassen oder der Klnord-
vrdnung des Forstbeamten oder Ortsvorstehers ungeachtet,
die Aufstellung eines Windschirmes unterlassen.

8 16. Die Regierungspolizeiverordnungenvom 6 Mai 1882
lReg.-Amtsbl . S . 152), 4. März 1889 (Reg.-Bmtsbl - S . 79)

13. Juni 1901 (Reg.-Amtsbl. S . 221), und 5. Rooember 1912



WegMm >tSbl . S . 427 ) treten mit der Gültigkeit die,er Poli-
zeivcrorLmmg außer Kraft.

Wiesbaden , 14. Februar 1920.
Ter Regierungspräsident.

* -> * ^ *
-■ 1822 . Diez,  den 2 . Juni 1920* ,
Vorstehende Polizeiverordnuiig bringe zur öffent¬
lichen Kenntnis

Tic OrtSpvtizeibehörde ersuche ich für entsprechende orts-
üblichie Wetterverbreitting Sorge zu tragen , indem ich noch
auf folgendes Hinweise : '

Eine Äenderung der nunmehr außer Kraft getretenen
Polizeiverordnung vom 6. Mai 1882 Meichs -GMtzbl . S.

^ 152) bedurfte es in folgendem:
1 .)’ § 3 hat einen Zusatz erhalten , bezüglich der sogenann¬

ten Wanderschafherden , weil sich vielfach das Bedürfnis
herausgestellt hat , zum Schutze der Wiesen und Feioer das
Treiben solcher Herden im Wege der Orts - oder Kreispolizei¬
verordnung einzuschränken oder zu verbieten . |

UeBer Erlaß solcher Polizeiverordnuiig ersuche 'ick mir den
Entwurf zur Prüfung vorzulegen.

2 .) 8 4 Äffer 2 sowie § § 12 und 19 sind fortgefallen,
weil diese Vorschriften ' teils zu Unzuträglichleiten führten.
f § 4 ZiKck 2 und § 19) teils für entbehrlich gehalten werden
(8 12 ).

8.) Zu der in .§ 7 aufgczähiten schädlichen Pflanzen , deren.
Vertilgung geboten ist , sind noch Disteln , Löwenzahn , Huf¬
lattich , Herbstzeitlose hinzngetreien.

4 . s Tie Vorschrift des § 16 hat durch 8 13 der neuem
Verordnung « me zweckmäßiger neue Fassung erhalten . '

Was den Fortsall des 8 4 Ziffer 2 der Berordnrrng vorn
6. 5. 82, betr . Banmpflanzungen an de-n Grundstückgrenzen
betrifft , ist o. Ziffer 2) , so ist noch »folgende » zu beachtet !»:

Tie Aushebung ist zufolge hervorgetretener Mißstände
auf Anregung der Landwirtschaftstammer und mit <>ust ;:n-
mung des Landwirtschaftsministeriums , erfolgt , um zu ver¬
hindern , daß Zuwiderhandlunge », gegen die grundlegenden Vor¬
schriften der 88 32 und 33 der noch 'gültigen nasmuischen Ver¬
ordnung dom 19. 2. 63 unter Polizeistrafe gestellt und ge-
aegebenenfalls durch die ordentlichen Gerichte geahndet werden
können . Statt dessen sollen die,e Vorschriften ledialich nach
Zweckmäßtstkeits ^ ücksichtqn gehandhabl und nötigenfalls im
Wege des Verwaltmrgszwanges , d. h. mit den Zwangsmicteln
des Landesderwalrungsgesetzes durchgeführt werde » . Ties toll
aber nur da geschehen , wo erhebliche Eulturknieresten esi
erfordern , insbesondere also da nicht , wo die Beteiligten-
sich über die Grenzabstände geeinigt haben oder wo die Be-
schafscnh 'eit des Nachbargrundstückes dauernd jede Benach¬
teiligung durch Banmpflanzungen auf dem Nachbargrnud-
Wck ausgeschlossen . erscheinen läßt (z. B . Oedland , Fabcik-
gelände ). x >

Ta insbesondere Zweifel darüber entständen sind , welche
Felddistrikte , als vorzugsweise zur Obstzucht bestiiumt an-
zusehen sind <8 33 Albs. 2 Nasjauischen BerordjlWng vom 19
2:  63 ) hat der Htzüc Regierungspräsident in Wiesbaden mit
Zustimmung des Landwirtschaftsministeriums weiter folgen¬
des angeordnet : ^

li > Tie Ortspvlizeibehörde hat im Einverständnis mit
der Gemeindevertretung und , nötigenfalls nach Anhörung von
Sachverständigen diese Distrikte für jeden Gemeindwezirk fest¬
zulegen . Tabei ist zu beachten , daß in jedem Fall die tat¬
findende Benutzungsweise maßgebend sein soll . Cs kommt
nicht da rauch - n , daß jedes einzelne Grundstück des DistriW
mit Obstbäumen bepflanzt ist , sondern daß die Gesamtheit der
Grundstücke d «es Tistrikts vorzugsweise dem Obstbau dient.

2 .) Nach diesen Gesichtspunkten hat die Ortspolizeibehörde
ein Verzeichnis derjenigen Distrikte , die als Obstbaumdistrik-
ten anzusehcn sind , alufzustellen u . durch Auslegen i . ortsübl.
Weise bekannt zu machen . Werden Einsprüche erhobsn , so sind die
der übergeordneten Polizeibehörde zur Prüfung vorzulegen , die
eine Äenderung des Verzeichnisses anordnen kann.

Stehen die Tistrikte endgültig fest, so sind sie durch im
Feld erkennbaren Zeichen abzugrenzen.

Tie Ortsplizeoibehörden haben demgemäß das Weitere za
veranlassen und mir bis zum 25 . Juni d. Js . über das Veran-
laßtc zu berichten.

__ Ter Landrat I . B . : Scheuern
Nr . 587 E . ' ~

Beka « ntmachu « g
Betr . die Vorauszahlungen auk das Reichsnotopfer.
Neben den Reichsbankanstalten sind nun auch die Fi-

nanzkassen und in Bezirken, wo diese noch nicht eingerichtet,

die Kreiskassen zur Annahme von baren Zahlungen auf das
in der ersten Zeit zur Veranlagung kommende Reichsnot¬
notopfer zugelasscn . Die Finanzkasft für den Bezirk Unter-
lahn hat ihre Geschäfte no »ch nicht ausgenommen . Bis dahin
ist ftir die Annahme von Barzahlungen die Kreiskasse in
Limburg züständia und zwar erstreckt sich deren Zuständig¬
keit nun wieder aus den ganzen Bezirk des Unterlakmkreises.

Die den Einzahlern Anstehende Vergütung beträgt:
a)  für Zahlungen , welche bis ' zum 30 . Juni einschließlich

geleistet inerden , 8 vom Hundert;
b) für Zahlungen , welche in der Zeit vom l . Juli bis 31.

Dezember 1920 geleistet werden , 6 vom Hundert.
Es werden also

a ) bei Einzahlungen bis zum 30 . 6 . d . Js . 92 Mark für
100 Mark , \  ,

b) bei Einzahlungen vom 1. Juli »TB 96 Mark für 100
Mark in Zahlung genommen.

IDabei wird ausdrücklich 'darauf hingewiesen , daß für
diese Vergünstigungen nnr ^ Larzahlungen in Frage ko:nnien . *
lucht auch die Hingabe von Schuldverschreibungen des Deut¬
schen Reiches.

Personen , welche Vorauszahlungen auf das Reichsnot¬
opfer in bar leisten »vollen , werden gebeten , sich an das
Finanzamt m Diez zu wenden , welche Stelle dann wegen
Festsetzung des zu zahlenden Betrages und Ausfertigung der
Quittung das weitere mit den Steuerpflichtigen verein¬
baren und sie wegen Ablieferung des Geldes an die Kreis¬
kasse Limburg mit entsprechender Weisung versehen wird.
Den Steuerpflichtigen wird anheim gegeben , sich entweder
schriftlich unter genauer Angabe des einzuzahlenden Be¬
trages an das Finanzamt zu wenden , oder aber in den Vor¬
mittagsstunden in se-en Geschäftsräumen des Finanzamtes
in mündlicher Verhandlung die notwendigen Formalitäten
erledigt melden.

An die ' Magistrate der Städte Diez , Bad Ems und
Nassen und an die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
mit dem Ersuchest , obige Bekanntmachung mehrmals zur
Kenntnis ihrer Einwohner zu bringen.

Diez,  den 19 . Juni 1920.

Der Vorstand des Finanzamtes . I . V . Markloff.

G .- Nr . 6261 . Diez,  den 19 . Juni 1920.
die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Betrifft das Sollaufkommen an Ge-

mern ö e steuern im Rechnungsjahr 1920
Möglichst umgehend »vollen Sie mir aNzeiq n

war die Gemeinde für das Rechnungsjahr 1919 zu per-
rechnen hat:
1. An direkten  Ge nie i n d e st e.n er  tt : l

a) den Gesamtbetrag der Prozent - von der Gemeindeein-
kommensteuer (einschl . der vom Einkommen unter 900

&) desgl . von der Grund - und Gebäudesteuer,
e > desgl . von der Gewerbesteuer,
d) desgl . von der Betriebssteuer , und

2. an indirekten Steuern:  ^
ft) Hundesteuer,
b) Lustbarkeitssteuer,
c) sonstige indirekten Steuern . Sodann wollen Sce

3 . den Geldwert der von den Einwohnern ge¬
leisteten Hand - und Sp a n ndienste anaehen
(auch fürs ganze Jahr ) .

Zu 1 : Einschließlich der Nacherhebung , auch wenn sie
noch nicht erledigt ist . Die Summen unter a — d müssen den
Gesamtbetrag der Gemeindesteuer nach Titel 15 ergeben.

ibu 2 ; Der Gesamtbetrag muß die Summe des Titels
>4 ergeben.

Die,Angaben sind gewissenhaft zu machen , denn diese
Ziffern sollen mrt eine wesentliche Grundlage für die neue
Gestaltung des Gemelndesteuerwesests bilden.

_ _ Der Landrat I . V . : Scheuem.

Ei» 8 P. 8 Benzolmotor (Deutz ) ,
1 Handbohrmaschine , I Blasebalg u,
Esse , sowie verschiedene Schlosser¬

handwerkzeuge zu verkaufen.

Haus Lahnberg, Bergnassau
Fernsprecher Nassau Nr . 72.
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